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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 geändert wird. 
Begutachtungsverfahren. 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Justiz. 

 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, seine Stellungnahme zu dem im 

Gegenstand genannten Entwurf in elektronischer Form zu übermitteln. 

25 Ausfertigungen der Stellungnahme wurden dem Präsidium des Nationalrats auch 

schriftlich übersandt. 

07. September 2005 
Für die Bundesministerin: 

Dr. Georg Kathrein 

 

Elektronisch gefertigt
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Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
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1030 Wien 
 

 

 
 
Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gele-

genheitsverkehrs-Gesetz 1996 geändert wird. 
Begutachtungsverfahren. 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Justiz. 

 

Zu GZ BMVIT-167.540/0013-II/ST5/2005 

Mit Beziehung auf das Schreiben vom 29. Juli 2005 beehrt sich das Bundesministe-

rium für Justiz, zu dem im Gegenstand genannten Entwurf wie folgt Stellung zu neh-

men: 

Zu Punkt 19. des Entwurfs: 

Die pauschalen Verwaltungsstrafbestimmungen in § 15 Abs. 1 Z 10 und § 15 Abs. 5 

Z 1 und 5 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz ermangeln der - zum Teil auch verfassungs-

rechtlich erforderlichen - Bestimmtheit und sollten ungeachtet des Umstandes, dass 

sie teilweise aus dem geltenden Recht stammen, näher konkretisiert werden. 

Im Übrigen erscheint die Androhung einer Mindeststrafe von 1.453 Euro für das blo-

ße Nicht-Mitführen von Genehmigungen und Nachweisen wenig sachgerecht.  

 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden dem Präsidium des Nationalrats 

zugeleitet. Gleichzeitig wird die Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrats auch 

im Weg elektronischer Post übermittelt.  
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07. September 2005 
Für die Bundesministerin: 

Dr. Georg Kathrein 

 

Elektronisch gefertigt 
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